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Fehlerhafte Verschraubung an zwei Endlagerbehältern im Kernkraftwerk  

Brunsbüttel 

 

BRUNSBÜTTEL/KIEL. Im Kernkraftwerk Brunsbüttel sind fehlerhafte Verschraubungen an 

Konrad-Containern festgestellt worden. Die Konrad-Container sind als Endlagerbehälter 

für die Einlagerung von radioaktiven Abfällen in das Endlager Schacht Konrad bestimmt. 

Bei den radioaktiven Abfällen aus dem Kernkraftwerk handelt es sich um Verdampfer- und 

Filterkonzentrate aus dem zurückliegenden Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks Bruns-

büttel.  

 

Die fehlerhaften Verschraubungen wurden als meldepflichtiges Ereignis der Kategorie N 

angezeigt. Das teilte die schleswig-holsteinische Reaktorsicherheitsbehörde (Energiewen-

deministerium) heute (18. März 2019) in Kiel mit. 

 

Laut gültiger Spezifikation sind bei der Abfertigung der Konrad-Container die dortigen In-

nendeckel mit vorgegebenen Sechskantmuttern und einheitlichem Drehmoment zu ver-

schrauben. Anstelle der geforderten Muttern wurden jedoch Schnellspannmuttern ohne 

Drehmomentkontrolle verwendet. Zurzeit erfolgen sowohl die Bewertung dieser Abwei-

chungen als auch die Festlegung von Maßnahmen zur Behebung. So wird zurzeit geprüft, 

ob nachteilige Auswirkungen auf die Einlagerung der Abfälle im Konrad-Container sowie 

auf das Abstellen des Containers in die Transport-Bereitstellungshalle zu besorgen sind. 

Radioaktivität wurde nicht freigesetzt. 

 

Die Reaktorsicherheitsbehörde hat Sachverständige zur Prüfung und Bewertung des Er-

eignisses beauftragt. Die Betreibergesellschaft wurde außerdem aufgefordert, eine Ereig-

nisanalyse zwecks Optimierung der Betriebsabläufe und der Schnittstelle Mensch/Technik 

durchzuführen. 

 

 



Hintergrund: 

 

Orientiert an der sicherheitstechnischen Bedeutung und der Eilbedürftigkeit von Abhilfe-

maßnahmen werden Meldepflichtige Ereignisse in Deutschland in drei Kategorien einge-

teilt: Normalmeldung (N) = Meldefrist fünf Arbeitstage, Eilmeldung (E) = Meldefrist 24 

Stunden und Sofortmeldung (S). 

 

Das Kernkraftwerk Brunsbüttel befindet sich in Stilllegung. 
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